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SL 1C verkehrteHandlungsweise offenbaren muß. (Gan; ab e..
sehen. VON dem Argernıis, das daraus eicht entstehen könnte,

_würde mancher ohl heber en Schaden Aaus en Mitteln
gutmachen, qls C© solche Diffamierung auf sıch ZU nehmen.
Außerdem droht auch nicht erst. AaUS der dandlung des Pfarrers
CIn sroßer Schaden D entstehen, sondern G ist bereıits schon
daraus entstanden, 65 handelt sıch nıicht un Verhinderung,sondern I1 Wiedergutmachung des Schadens Es darf aber
auch 1ı1lcht übersehen werden, daß der —farrer qals Verwalter
der Kırchenstiftung der Fıhalkirche dieser gegenüber _ 1e]
strengere Pflichten hat qls G1 beliebige Irıtte Person. Jedoch
ist auch hlıer daran ZU CIINNECN, daß jemand für den Schaden,
den bei Ausübung es mties anrıchtete, ohne elC
ormelle Sünde begehen, erst nach erfolgtem Richterspruch. autkommen muß.

Hat also der Pfarrer guten aubden gehandelt, wırd
ıhn NC ZUL Restitution verpflichten können. 1es gılt aber

selbstverständlich Ur VO Standpunkte derOTa AUS;
der Pfarrer aber OIl RıchterUr Restitution verurteıilt. wird,__ dann ist nach erfolgtem KRichterspruch, schon angedeutet,
N  ur Restitution auch 1111 (1ewissen verpflichtet.

Münster (West£.) Dr Heribert ONeE M Cap
6J (Stillschweigepflicht infolge eCINEsS Traumes?) Ein Geist-

hicher erzählt Gesellschaft on Konfratres Folgendes:Eın bekannter, höhergestellter Geistlicher, der unNn-
tadelhaften ufe STAN un jeder Hıinsichtsehr pflichttreu
War, SCI1I 1a er lehhaft getrdumt - eINeTr etiwas penibelenSıtuation ihm gekommen un 12 ıhn gebeten, Beıicht
ZU hören. Das habe derann — naturlıch Traume — getan.Und erzählte der Senannten Gesellschaft ı einzelnen,

da schört en räumteW ar das richtig gehandelt“oder Wl ZU Stillschweigen verpfilichtet?
Jedenfalls 'kann da VO Verletzung des Beichtsiegelskeine Rede SCIN Da die Krzählung unter Geistlichen grfolgte,1ıst auch nıcht anzunehmen, daß he1l den Zuhörern eın Ärgernis

entstan Was AA 8 urchten gewesen WarTe, WEeNN die Erzählung
VOL Lalen stattgelunden Irotzdem glaube ich, daß der
hbetreffende Herr das einzelnen nıcht erzählen dürfen

Abgesehen davon, daßunter diesen Einzelheiten ınge Waren,;
che angesichts der Charaktereigentümlichkeit des traumhaften
Beıichtkindes und CIHET: BHeschäftftigungen leicht Wirklichkeit

konnten, verlangte ® N1C NUrLr die TÜr aqlles en g_orderte kluge Zurückhaltung, da ZU Schweiıgen, sondern 110$5-
besondere urite das Nichtschweigen i112} diesem Falle wıirk-
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Iasl1c C» Ve letzun der ächstlenlıebeeinschließen Schon
Frzählen selbst SO delıkatenSache, W16 aquch das Zuhören
wıird ohne lieblose Anwandlungen, cdanken un vielleicht
frevelhafte Urteile angesichts der menschlichen Neigungenkaum
möglichgEWESCH SC1IH Mehr ochist ZU fürchten, daß ı1weıiteren
Nachdenken das Erzählte und den Gesprächen der il
hörer.über AS Gehörte che Nächstenliebe f kurz kam:und das

doch” qauf dieKosten der WIT einmal
Unüberlegtheıt des ersten Erzählers.

och e11 anderes oment möchte ich hervorkehren, WES-

halb mM1r hiertillschweigen Pflicht CH ZU SCIH cheint.
Wenn dieaC auch TAIt dem wirklichen Beichtsiegel nıchts ZU

—  unHAF S ist.nıiıchtEvergesSsCHh, daß e1  3Hauptgrund f{ur die
„ SgCNAUC Einhaltung derSchweigepflichtdes Beichtvaters der
1St, es fernzuhalten, Was ırgendwiedie Beicht lästig machen

könnte. Würde NnUu dasAufheben MAieser Pflicht auch für
KT E  traumhafte Beicht NIC dem genannten Sınne schädlich
wirken? Be1iderMehrzahl des gewöhnlichen Volkes, vielfach
5auch der Gebildeten das 7zweifelsohne der

Dashätte der eINSANGS erwähnte TZzAahler bedenken IHNUSSEN

DrPraxmarer;, JubilatusAschaffenburg.

An dieser Stelle werden - Anfragen an die Redaktıon erledigt, die

allgemeinesInteresse beanspruchenkönnen; S1ie sind durch 11l Sternchen(*)
gekennzeichnet.

(Der gegenwärtige Stand des Seligsprechungsprozess
Rudigiers.) Der Näame des NZeI Bischofs IFranz Josef Rudigier
istweit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Wer hätte
niıcht gehört von dem unerschrockenen Mut. mıt 'dem._ Bischof

‚Kudigier unermüdlich der liberalen Schul- und Ehegesetzgehung
„entgegentrat, mıt dem Creinstand für die Rechte und dıe Frei
heıt der Kirche? Sein slaubensstarkes, unentwegtes Festhalten

3401 denSatzungen Gottes undder Kirche r ihm gewaltsamıe
Vorführung VO das weltliche Gericht Hrachte iıhmVerurt
lung vierzehntägiger Kerkerstrafe: Bischof Franz Josef Rudı

gıer umstrahlt derAuhmheılıgen Bekentnisses. Aber nıcht bloß_
Mannn felsenfesten Glaubens und unerschütterlichen Stark-

mutes ar Rudiglier, auychdie übrigen Tugendenhat er H  E
hervorragendem Maße - geübt. Franz JosefRudigier dieser.
ame kündet 1n Bischofsleben,;, umbrandet den wiıldesten

Kampfeswogen des Lihberalismus, Bischofsleben diaman-
voll erleuchteten Hirteneifers,tener WiHensstärke und.

Bischofslehen.,. dem Vertrauen und der Liehe des gläubigen


